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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Kukacka und Kollegen 

haben am 2. Februar 1995 unter der Nr. 467/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Einstellung 

der Schadenunfallstatistik durch das österreichische Statisti­

sche Zentralamt gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Haben Sie die Weisung an das österreichische statistische 
Zentralamt gegeben, die statistische Auswertung über 
straßenverkehrsunfälle mit Sachschaden per Jänner 1995 
einzustellen? 

• . ? Wenn Ja,. warum .• 

2. Wie beurteilen Sie dieVorgangsweise des österreichischen 
Statistisch~n Zentralamtes, 10 Tage vor Jahresende die Ein­
stellung der Auswertung mit Jahreswechsel bekanntzugeben? 

3. Werden Sie dem statistischen Zentralamt die Weisung er­
teilen, dem gesetzlichen Auftrag gemäß § 96 stvo nachzu­
kommen? 
Wenn nein, warum nicht? 
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4. Sehen Sie nicht auch durch die Einstellung der statisti­
schen Auswertung über Straßenverkehrsunfälle die durch die 
19. StVO-Novelle beabsichtigte Verbesserung der Verkehrs­
sicherheit zumindest gefährdet? 

5. Werden Sie sich dafür einsetzen, daß das Österreichische 
statistische Zentralamt die Auswertung der Unfallschäden 
allenfalls unter zur Verfügungsteilung von Mitteln des 
österreich i sehen Verkehrssicherheitsfonds wiederum durch­
führt? 
Wenn nein, warum nicht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2:. 

Für die Einführung des INTRASTAT-Systems, das mit 1. Jänner 

1995 aufgrund der EU-Ratsverordnung zwingend vorgeschrieben 

ist, .konnten die erforderlichen personellen Ressourcen bisher 

noch nicht bereitgestellt werden. Da jedoch mit Jänner 1995 

umfangreiche Arbeiten notwendig waren, mußten kurzfristig Be-

. dienstete für diese Arbeiten zu Lasten anderer Arbeiten ver­

wendet werden. Das für die Primärerhebungen der Unfalldaten 

zuständige Bundesministerium für Inneres wurde von der Ein­

stellung in Kenntnis gesetzt und hat im Hinblick auf den Ent­

fall des mit den Erhebungen verbundenen Aufwands für die Exe­

kutive positiv reagiert. Das Bundesministerium für öffentliche 

wirtschaft und Verkehr hat ebenso wie das Kuratorium für Ver­

kehrssicherheit, die Automobilclubs und die Ämter der Landes­

regierungen auf die Notwendigkeit der Erfassung der Sach-

·schadenunfälle unter anderem zur frühen Erkennung von Unfall­

häufungspunkten hingewiesen und arbeitet bereits gemeimsam mit 

allen beteiligten Stellen an einer geeigneten Ersatzlösung. 

Eine Weisung ist in dieser Sache von mir nicht erfolgt. 

Zu den Fragen 3 bisS: 

Die im § 96 stVO· angeführten Bestimmungen sehen die Fest.stel­

lungund Beseitigung von Unfallhäufungspunkten durch die Be­

hörde vor. Eine Beauftragung zur Durchführung einer bundes-
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weiten statistischen. Erhebung kann daraus nicht direkt abge­

leitet werden. Zu bemerken ist auch, daß in letzter zeit die 

Zahl der einlangenden Meldungen stark zurückging, da man zur 

Begrenzung des Aufwandes beschlossen hat, auf die statistische 

Meldung von Bagatellschäden zu verzichten. 

Um dennoch die für die zur Erfüllung des in § 96 stVOenthal­

t~nen Gesetzesauftrags notwendigen Unterlagen zur Verfügung 

stellen zu können, hat das Österreichische statistische Zen­

tralamt im Rahmen der erwähnten Gespräche über eine Ersatz­

lösung folgendes vorgeschlagen: Die Exekutive meldet die von 

ihr verbal verfaßten Unfallberichte (die alle notwendigen Daten 

enthalten) an die Bezirksverwaltungsbehörden. Bei diesen be-

. steht im Wege der Landesregierung ein EDV-Leitungssystem zum 

Österreich ischen statistischen Zentralamt. Dieses könnte zur 

weiterleitung der Daten genützt werden. Damit würden diese 

Daten in Zukunft sowohl bei der jeweiligen Landesregierung als 

auch im Österreichischen statistischen Zentralamt zur Verfügung 

stehen. 

Die Tragung der damit verbundenen Kosten kann erst nach endgül­

tiger Entscheidung über ein solches neues Erfassungssystem ge­

klärt werden. Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß die 

Vollziehung des § 96 stvo in die Zuständigkeit der Länder fällt. 
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